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Vorlage Nr. VI 10/2025  

für die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. 

Beratung in öffentlicher Sitzung: ja Anzahl Anlagen: 4 

 
 
 
Technische Erneuerung von „Senkelektranten“ im Bereich der Innenstadt zur Sicherstel-
lung der Stromversorgung in der Bürgermeister-Smidt-Straße, Bereich Große Kirche. 
 
 
 
 
A Problem 
Im Zuge der Neubaumaßnahme „Neue Stadtmitte Bremerhaven“ in dem Jahr 2002 wurden 
acht sogenannte Senkelektranten in der Bürgermeister-Smidt-Straße im Umfeld der Großen 
Kirche installiert. Diese dienten bisher zur Energieversorgung der Aussteller bei diversen 
Veranstaltungen wie z.B. Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt, Bürgerbummel usw. Nach einer 
Nutzungsdauer von über 20 Jahren sind die Senkelektranten stark in Mitleidenschaft gezogen 
worden und haben durch Umwelteinflüsse erheblichen Schaden genommen, der ohne gro-
ßen Aufwand nicht zu beheben ist.  
Die Senkelektranten wurden daher teilweise bereits außer Betrieb genommen und durch 
oberirdische „Baustellenverteiler“ ersetzt. Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von 
Einschränkungen des z. B. Wochenmarktbetriebes im Bereich der Großen Kirche durch Aus-
fall der Stromversorgung, sind in Hinblick auf die Sail 2025 mindestens zwei Senkelektranten 
dringend auszutauschen. 
Eine Instandsetzung bzw. die Wiederinbetriebnahme der Senkelektranten ist insbesondere 
aufgrund des unverhältnismäßig hohen finanziellen Aufwandes und der technischen Weiter-
entwicklung nicht zu empfehlen. 
 
 
B Lösung 
Um zukünftig die technischen Probleme durch Verschmutzung und Wassereintritt sowie den 
bisher hohen Wartungsaufwand zu vermeiden, sollen die Senkelektranten daher durch ober-
irdische Stromverteiler an geeigneter Stelle ersetzt werden. 
Eine Einhausung der Stromverteiler ist vorgesehen und sollte den im Bereich der Havenwel-
ten bereits vorhandenen gleichen. Die Einhausung muss aus rostfreiem V4A-Edelstahl gefer-
tigt sein und sollte farblich den vorhandenen Einhausungen in den Havenwelten entsprechen. 
Die Ausschreibung der erforderlichen Baumaßnahme erfolgt zu gegebener Zeit im Rahmen 
einer öffentlichen Ausschreibung.  
 
 
C Alternativen 
Keine, die empfohlen werden könnten. 
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D Auswirkungen des Beschlussvorschlags 
Die Kosten für den Austausch der wichtigsten zwei Senkelektranten (Nr. 1 u. 2) werden mit 
ca. 50.000 € angenommen.  
Da die Ausführung der oben genannten Maßnahme im Sinne der Verwaltungsvorschriften zur 
vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 
2025 zur Vermeidung von Einschränkungen in der Verkehrssicherheit und wirtschaftlicher 
Verluste geeignet und zwingend und unaufschiebbar erforderlich ist, fällt die Maßnahme nicht 
unter die Ausgabebeschränkungen des Artikels 132a BremLV. Darüber hinaus handelt es 
sich im Sinne der Nr. 3.5 der o. g. VV um eine Ersatzbaumaßnahme, die einen gebrauchsfä-
higen Zustand der öffentlichen Verkehrsfläche gewährleistet. Ein gesonderter Beschluss des 
Magistrats sowie des Finanz-und Wirtschaftsausschusses ist somit nicht erforderlich. 
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt zunächst unter dem Vorbehalt eines rechtskräftigen 
Haushaltes 2025 aus den konsumtiven Haushaltsmitteln des Amtes für Straßen- und Brü-
ckenbau bei der Haushaltsstelle 6651/517 07 „Bewirtschaftung und Unterhaltung Innenstadt“. 
Personalwirtschaftliche und klimaschutzzielrelevante Auswirkungen sind nicht erkennbar. Für 
eine Gleichstellungsrelevanz gibt es keine Anhaltspunkte. Ausländische Mitbürgerinnen und 
Mitbürger sind von diesem Beschlussvorschlag nicht in besonderer Weise betroffen. Auf die  
besonderen Belange des Sports wirkt sich dieser Beschlussvorschlag nicht aus. Die betroffe-
ne Stadtteilkonferenz wird über die Beschlusslage informiert. 
 
 
E Beteiligung / Abstimmung 
Die Stadtkämmerei wurde beteiligt und bewertet den vorliegenden Sachverhalt wie folgt: Hin-
sichtlich der Ausgabe während der vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung kann der 
Subsumtion des Fachamtes gefolgt werden, entsprechend der die Ausgabebeschränkung 
des Art. 132a BremLV hier nicht zutrifft. 
 
 
F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Eine Veröffentlichungspflicht nach dem BremIFG besteht.  
 
 
 G Beschlussvorschlag 
Der Bau- und Umweltausschuss beschließt, dass das Amt für Straßen- und Brückenbau zur 
Vermeidung weiterer technischen Probleme durch Verschmutzung und Wassereintritt sowie 
zur Reduzierung des hohen Wartungsaufwandes, den Ersatz der im Bereich der Großen Kir-
che vorhandenen Senkelektranten durch oberirdische Stromverteiler an geeigneter Stelle 
veranlasst. Vorrangig werden hierbei zunächst die u. a. für den Wochenmarktbetrieb wichtigs-
ten zwei Senkelektranten (Nr. 1 u. 2), wie unter Lösung beschrieben, ausgetauscht. 
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt unter dem Vorbehalt eines rechtskräftigen Haushal-
tes 2025 aus den konsumtiven Haushaltsmitteln des Amtes für Straßen- und Brückenbau bei 
der Haushaltsstelle 6651/517 07 „Bewirtschaftung und Unterhaltung Innenstadt“. 
 
 
 
gez. 
Schomaker 
Stadtrat 
 
Anlagen: 
1. Skizze der Einhausung 
2. Muster Hafenwelten 
3. Standorte Senkelektranten 
4. Senkelektranten mit Baustromverteiler 
 
 


